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Einleitung

A.  Problemaufriss

Ein staatliches Gesundheitssystem ist in Deutschland seit Langem etabliert.1 Die 
Wurzeln des heutigen Vertragsarztrechts reichen zurück bis ins Jahr 1881.2 Die gesell-
schaftliche Bedeutung eines staatlichen Gesundheitssystems als Teil der öffentlichen 
Daseinsvorsorge ist hoch.3 Angesichts der betroffenen Rechtsgüter überrascht dies 
nicht: Die Qualität der Gesundheitsversorgung wirkt sich unmittelbar auf die kör-
perliche Gesundheit und das Leben aus.4 Die Betroffenheit existenzieller Rechtsgüter 
führt zu der Mobilisierung erheblicher wirtschaftlicher Mittel, um den Interessen an 
einer möglichst umfassenden Gesundheitsversorgung gerecht zu werden.

Es leuchtet unmittelbar ein, dass ein gesellschaftlich und wirtschaftlich derart be-
deutendes System vor unerwünschten Zugriffen geschützt werden muss. In einem 
Umfeld, in dem ohnehin bereits ein erheblicher Kostendruck5 besteht, ist das Inter-
esse an der Verhinderung eines kostensteigernden Eingriffs besonders hoch. Durch 
den wirtschaftlichen Umfang des deutschen Gesundheitssystems besteht überdies ein 
enormes Schadenspotenzial.6 Zur Sanktionierung von einem Fehlverhalten der be-
teiligten Akteure steht neben ordnungs- und berufsrechtlichen Instrumenten, wegen 
des enormen Schadenspotenzials, das Strafrecht zur Verfügung.7 Fokussiert man sich 
auf das Medizinwirtschaftsstrafrecht8, sind zunächst die allgemeinen Tatbestände des 
Betrugs gemäß § 263 StGB und der Untreue gemäß § 266 StGB von Bedeutung. Darü-
ber hinaus bestehen seit 2016 die Tatbestände der §§ 299a, 299b StGB, die speziell auf 
die Bestechung und Bestechlichkeit im Gesundheitswesen zugeschnitten sind.

Die Verfolgung mutmaßlicher Straftaten im Medizinwirtschaftsstrafrecht muss 
jedoch strukturelle Hürden überwinden: In Deutschland hat sich ein hochkomple-
xes Versorgungssystem herausgebildet.9 Einerseits stellt dies die Ärzte bei der Ab-
rechnung von Leistungen selbst vor große Herausforderungen.10 Andererseits ist eine 
Kontrolle der Abrechnungen nur rudimentär möglich: Innerhalb des vertragsärzt-

1  Einen Überblick über die historische Entwicklung bieten statt vieler Quaas/Zuck/Clemens/Cle-
mens § 18 Rn. 4 ff.; Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 7 ff.; Wenzel/Hess Kap. 2.1 Rn. 2 ff.

2  Quaas/Zuck/Clemens/Clemens § 18 Rn. 4; Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 7.
3  Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 1; Wenzel/Hess Kap. 2.1 Rn. 1.
4  Wenzel/Hess Kap. 2.1 Rn. 1.
5  Laufs/Kern/Rehborn/Kern § 2 Rn. 10, 12.
6  MAH-MedR/Sommer/Tsambikakis § 3 Rn. 120.
7  Hellmann, in: Dogmatik und Praxis, S. 245, 252.
8  Zur begrifflichen Einordnung zusammenfassend Stirner, Der privatärztliche Abrechnungsbe-

trug, S. 15 f.
9  Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap.  8 Rn.  814; Wabnitz/Janovsky/Schmitt/Hohmann/Schrei-

ner Kap. 14 Rn. 2; Janda, Medizinrecht, S. 196.
10  Wenzel/Bernsmann/Geilen Kap. 4 Rn. 683; Ulsenheimer/Gaede/Ulsenheimer/Gaede Rn. 1483 ff.; 

mit knappem Überblick über die Regelungsbereiche Gaede, MedR 2018, 548, 549.
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lichen Abrechnungssystems ist es zunächst nicht vorgesehen, dass der Versicherte 
selbst einen abrechnungsrelevanten Überblick über die erbrachten Leistungen erhält. 
Die Kontrolle erfolgt bei der Kassenärztlichen Vereinigung, die für die Vergütung 
der Leistungen im Regelfall zuständig ist. Allein aufgrund des bloßen Umfangs der 
Quartalsabrechnungen kann sie allenfalls stichprobenartige Überprüfungen durch-
führen.11 Das vertragsärztliche Abrechnungssystem baut deshalb nicht nur auf einem 
gegenseitigen Vertrauen zwischen den abrechnenden Ärzten und der Kassenärztli-
chen Vereinigung auf, sondern ist auf dieses Vertrauen angewiesen.12 Die hohe Kom-
plexität führt gepaart mit den fehlenden Kontrollmöglichkeiten zu einer strukturellen 
Missbrauchsanfälligkeit der Gesundheitsversorgung.13

Das häufigste Delikt und damit das zentrale Mittel der Strafverfolgung zur Ahndung 
von Fehlverhalten im Gesundheitswesen ist der Betrug gemäß § 263 StGB in seiner 
Ausformung als Abrechnungsbetrug.14 Allgemein kommt der wirtschaftsstrafrecht-
lichen Erfassung ärztlichen Fehlverhaltens seit einigen Jahren eine stetig wachsende 
Bedeutung zu.15 Auch wenn seit 2020 ein Rückgang der Fallzahlen zu beobachten ist, 
bleibt der Abrechnungsbetrug das zentrale Delikt des Medizinwirtschaftsstrafrechts.16 
Die speziell auf das Gesundheitswesen zugeschnittenen §§ 299a, 299b StGB weisen 
deutlich geringere Fallzahlen als der Abrechnungsbetrug auf.17 Vermeintliche Fälle 
des Abrechnungsbetrugs werden dabei regelmäßig öffentlichkeitswirksam in den Me-
dien präsentiert.18 Allein in den letzten Jahren sei exemplarisch nur der Sachverhalt 
um Zytostatika-Hersteller in Norddeutschland angeführt.19 Auch in der Corona-Pan-
demie führten Berichte über manipulierte Abrechnungen in Testzentren zu einem 
starken Medienecho.20

11  Knapp zu den eingeschränkten Kontrollmöglichkeiten Wenzel/Bernsmann/Geilen Kap.  4 
Rn. 682; MAH-MedR/Sommer/Tsambikakis § 3 Rn. 121.

12  Ehlers, in: FS Schüler-Springorum, S. 163, 164; MAH-MedR/Sommer/Tsambikakis § 3 Rn. 121.
13  Wenzel/Bernsmann/Geilen Kap. 4 Rn. 682; GJW/Dannecker StGB § 263 Rn. 238; Achenbach/

Ransiek/Rönnau/Kölbel/Neßeler VII 1 Rn. 211; MAH-MedR/Sommer/Tsambikakis § 3 Rn. 121; Laufs/
Kern/Rehborn/Ulsenheimer § 161 Rn. 2 f.

14  Prütting/Kessler StGB §  263 Rn.  1: „Kerntatbestand des Wirtschaftsstrafrechts der Medizin“; 
Saliger, medstra 2019, 258; Ulsenheimer/Gaede/Ulsenheimer/Gaede Rn.  1479; Waßmer, Medizin-
strafrecht, § 16 Rn. 1; Wodarz/Teubner, medstra 2021, 74, 75.

15  Ratzel/Ziegler/Weil Kap.  16 Rn.  227; MR/Saliger §  263 Rn.  246; ERST/Saliger StGB §  263 
Rn. 210; Laufs/Kern/Rehborn/Ulsenheimer § 161 Rn. 1.

16  Ulsenheimer/Gaede/Ulsenheimer/Gaede Rn.  1479; BKA Wirtschaftskriminalität Bundeslage-
bild 2023, S.  11. Das Jahr 2021 fällt aufgrund eines besonders umfangreichen Ermittlungsverfah-
rens aus der Entwicklung heraus. Bis zum Jahr 2020 stiegen die Fallzahlen beim Abrechnungsbetrug 
kontinuierlich an (BKA Wirtschaftskriminalität Bundeslagebild 2020, S. 12; PKS Grundtabelle T01 
Nr. 518110).

17  Siehe dazu PKS 2023 T02 Grundtabelle – Wirtschaftskriminalität – Fälle V1.0: Bestechung (75 
Fälle) und Bestechlichkeit (45 Fälle) im Gesundheitswesen.

18  Zu der skandalisierenden Berichterstattung im Bereich des Abrechnungsbetrugs Hancok, Ab-
rechnungsbetrug durch Vertragsärzte, S. 19 ff.

19  Statt vieler etwa der Bericht des Tagesspiegels „Millionenbetrug mit Krebsmedikamenten: 
Großrazzia bei Ärzten, Apothekern. und Pharmamanagern“, abrufbar unter https://t1p.de/zcpo (zul. 
abgerufen am 8.2.2026).

20  Statt vieler „Corona-Teststellen-Razzia in Berlin!: Fünf Zentren dicht“, abrufbar unter: https://
t1p.de/a5he (zul. abgerufen am 8.2.2026).
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De lege lata wird der Abrechnungsbetrug über den allgemeinen Betrugstatbestand 
geahndet. Einen Sondertatbestand des Abrechnungsbetrugs gibt es nicht. Seit der 
„Abrechnungsbetrug“ Mitte der 1990er Jahre21 in den Fokus der Rechtsprechung 
gerückt ist, wurde seine Auslegung innerhalb des § 263 StGB stetig fortentwickelt. 
Heute kann mit Fug davon gesprochen werden, dass sich die Rechtsprechung zum 
Abrechnungsbetrug als „Fallgruppe“22 des § 263 StGB etabliert hat, über die diver-
se Sachverhaltsgestaltungen potenziell erfasst werden können. Intuitiv greifbar sind 
Fallgestaltungen, in denen ein Arzt Leistungen gegenüber der Kassenärztlichen Ver-
einigung abrechnet, die er überhaupt nicht erbracht hat (sogenannte „Luftleistun-
gen“).23 Über diese Fälle hinaus subsumiert die Rechtsprechung unter §  263 StGB 
Fälle, deren Betrugsrelevanz nicht selbstverständlich ist, sondern die erhebliche Aus-
legungsprobleme erzeugen. Exemplarisch sei an dieser Stelle bereits auf Sachverhalte 
verwiesen, bei denen eine medizinisch indizierte Leistung lege artis erbracht wird, 
aber aufgrund von Mängeln auf sozialrechtlicher Ebene nicht abgerechnet werden 
kann.24 Diese Rechtsprechung firmiert unter der „streng formalen Betrachtungswei-
se“.

Die breite Erfassung verschiedener Sachverhaltsgestaltungen durch § 263 StGB hat 
dafür gesorgt, dass der Abrechnungsbetrug zu einem hochumstrittenen Feld wurde. 
Die Diskussion zwischen der Rechtsprechung und den kritischen Literaturstimmen 
erscheint allerdings in den letzten Jahren festgefahren. Trotz vehementer Kritik hat 
sich die Auffassung der Rechtsprechung zum Abrechnungsbetrug verfestigt. Trotz-
dem ist zu konstatieren, dass die zugrunde liegenden betrugsdogmatischen Frage-
stellungen mitnichten befriedigend beantwortet wurden. Besonders problematisch ist 
dies, weil die beim Abrechnungsbetrug aufkeimenden Problemfelder auch allgemein 
auf die Auslegung des § 263 StGB ausstrahlen. Umkämpft ist beim Abrechnungsbe-
trug vor allem die sensible Frage der Reichweite des strafrechtlichen Vermögensschut-
zes, die unmittelbar das von § 263 StGB geschützte Rechtsgut betrifft. Es ist deshalb 
unverändert zu reflektieren, ob die nicht zuletzt verfassungsrechtlichen Vorgaben zur 
Auslegung des Betrugstatbestandes beim Abrechnungsbetrug umgesetzt werden.

Zudem hält die anhaltende Debatte dazu an, stärker zu hinterfragen, ob über die 
bislang ausgetauschten Argumente hinaus weitere Gründe bestehen, unterschiedli-
che Fallgestaltungen des Abrechnungsbetrugs differenziert zu behandeln. Es existie-
ren betrugsinterne Wertungen, die auch von der Rechtsprechung akzeptiert werden, 
beim Abrechnungsbetrug aber noch nicht die gebotene Würdigung erfahren haben 
könnten. Problematisch ist dies, weil eine Ahndung der täuschenden vertragsärzt-
lichen Abrechnung über den allgemeinen Betrugstatbestand erfordert, dass nicht nur 
die „Fallgruppe Abrechnungsbetrug“ in sich konsistent entfaltet wird, sondern dies 

21  BGH, NStZ 1995, 85. Die Entwicklung der Rechtsprechung wird ausf. in Kapitel 1.B.IV.1 dar-
gestellt (zum Vermögensschaden).

22  Vgl. krit. bzgl. der „Fallgruppenbildung“ AnwK-StGB/Gaede § 263 Rn. 5.
23  Hancok, Abrechnungsbetrug durch Vertragsärzte, S. 129, 135 „Grundfall des Abrechnungsbe-

trugs“; siehe weiter nur Idler, JuS 2004, 1037, 1040; Spickhoff/Schuhr StGB § 263 Rn. 43; MAH-MedR/
Sommer/Tsambikakis § 3 Rn. 121; Stein, MedR 2001, 124; Prütting/Kessler StGB § 263 Rn. 5; Volk, 
NJW 2000, 3385, 3386.

24  Idler, JuS 2004, 1037, 1040; Prütting/Kessler StGB § 263 Rn. 6.
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auch auf die gesamte Auslegung des Betrugstatbestands zutrifft. Der mögliche Bruch 
mit in der Rechtsprechung anerkannten Wertungen wird in dieser Arbeit für den 
Ausschluss von geldwerten staatlichen Sanktionsansprüchen aus dem vom Betrug 
geschützten Vermögen untersucht. Die geldwerten staatlichen Sanktionsansprüche 
bilden eine Fallgruppe, die die Rechtsprechung nicht unter das geschützte Vermögen 
subsumiert. Diese Wertungen könnten beim Abrechnungsbetrug eine stärkere Rol-
le spielen, wenn sich zeigt, dass die rigiden sozialrechtlichen Vergütungsausschlüsse 
ebenfalls eine sanktionsähnliche Maßnahme sind. Innerhalb des Betrugstatbestandes 
muss verhindert werden, dass sich nebeneinander bestehende „Fallgruppen“ entwi-
ckeln, deren Grundwertungen bei einer Betrachtung des gesamten Tatbestandes un-
vereinbar sind.

Der Sanktionsgedanke verdient nicht zuletzt deshalb besondere Aufmerksamkeit, 
weil die strafrechtliche Rechtsprechung in jüngerer Zeit in neuen Abrechnungsfel-
dern den Vorwurf eines Abrechnungsbetrugs erhebt. Etwa Vergütungsausschlüsse, 
die auf wettbewerbsschützendem Sozialrecht beruhen, betreffen inhaltlich straf-
rechtsnahe Bereiche, in denen der Gedanke der Sanktionierung besonders hervor-
treten könnte. Vor diesem Hintergrund sollte erwogen werden, den Aspekt der Ab-
wehr eines geldwerten staatlichen Sanktionsanspruchs für den Abrechnungsbetrug 
fortzuentwickeln, um der aktuellen Debatte einen neuen Blickwinkel hinzuzufügen.

B.  Ziel und Zuschnitt der Arbeit

Das Ziel der Arbeit ist es, einen möglichen Konflikt der Rechtsprechung zum Abrech-
nungsbetrug mit der Rechtsprechung zur Nichterfassung von geldwerten staatlichen 
Sanktionsansprüchen durch den Betrugstatbestand zu untersuchen und gegebenen-
falls aufzulösen.

Die Bearbeitung orientiert sich an der vertragsärztlichen Leistungsabrechnung als 
Grundfall des Abrechnungsbetrugs. Neben den Vertragsärzten gibt es in der gesetz-
lichen Krankenversicherung zahlreiche weitere Leistungserbringer, deren Leistungs-
erbringungsrecht von der vertragsärztlichen Versorgung abweicht. Es würde aber den 
Rahmen der Arbeit sprengen, alle denkbaren Konstellationen im Detail zu behandeln. 
Die vertragsärztliche Abrechnung ist als Bereich mit der größten praktischen Bedeu-
tung ein tauglicher Ausgangspunkt, um die Thesen der Arbeit zu entfalten. Punktuell 
wird die Bearbeitung auf weitere Abrechnungsfelder hinweisen, insbesondere wenn 
gerichtliche Entscheidungen auf den Bereich der vertragsärztlichen Leistungserbrin-
gung zurückwirken. Zudem ermöglicht es der Ausgangspunkt der vertragsärztlichen 
Leistungserbringung, eine Erstreckung der Thesen auf weitere Abrechnungsfelder 
fortzuentwickeln. Exemplarisch enthält die Arbeit diesbezüglich Erwägungen zur Er-
streckung auf die Heil- und Hilfsmittelversorgung.

Dabei soll die Geschichte des Abrechnungsbetrugs nicht in Gänze nacherzählt und 
bewertet werden. Die Darstellung der Materie soll nachvollziehbar machen, weshalb 
bislang keine befriedigende Lösung gefunden werden konnte und damit als Ausgangs-
punkt für die weitere Bearbeitung dienen. Schwerpunktmäßig wird das Tatbestands-
merkmal des Vermögensschadens betrachtet, denn hier sind die stärksten Friktionen 
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in der Auslegung zu verorten. Die bislang geäußerte Kritik an der Rechtsprechung 
wird bewertet und ausgearbeitet, um zu prüfen, ob eine Abkehr von der streng for-
malen Betrachtungsweise bereits unter diesen Gesichtspunkten überzeugend wäre. 
Die weiteren objektiven Tatbestandsmerkmale sollen nur insoweit dargestellt werden, 
wie sie sich auf die Auslegung des Vermögensschadens auswirken. Auf detailliertere 
Ausführungen insbesondere zu den diskutierten Restriktionsansätzen gerade beim 
Merkmal der Täuschung muss allerdings verzichtet werden.

Die Bearbeitung der Sanktionsrechtsprechung soll zunächst einen allgemeinen 
Beitrag zur Betrugsdogmatik leisten. Bereits das Reichsgericht hatte sich zu Beginn 
seiner Judikatur mit der Nichterfassung geldwerter staatlicher Sanktionsansprüche 
durch §  263  StGB auseinanderzusetzen. In mittlerweile ständiger Rechtsprechung 
ist die Ausschlussfallgruppe bis heute Gegenstand gerichtlicher Urteile. Trotz ihrer 
langen Geschichte kann eine nähere Ausdifferenzierung der Fallgruppe zu ihrer Kon-
turierung beitragen und die Grenzen des Vermögensschutzes unter diesem Gesichts-
punkt verdeutlichen.

Speziell für den Abrechnungsbetrug könnten die für die Sanktionsrechtsprechung 
erreichten Ergebnisse zu einer aussagekräftigeren und differenzierten Lösung beitra-
gen. Ausgehend von den Ergebnissen zur Sanktionsrechtsprechung soll eine Über-
tragung auf den Abrechnungsbetrug geprüft werden, die auch die Möglichkeit einer 
Weiterentwicklung der Ausschlussfallgruppe beinhaltet.

C.  Gang der Darstellung

Um die bisherige Rechtspraxis einer kritischen Prüfung unterziehen zu können, wird 
der Hauptteil der Arbeit in drei Abschnitte (Kapitel 1–3) untergliedert.

Im ersten Kapitel der Arbeit werden die Grundlagen des vertragsärztlichen Ab-
rechnungsbetrugs herausgearbeitet. Zunächst ist eine übersichtsartige Darstellung 
der Grundzüge des vertragsärztlichen Abrechnungssystems erforderlich, soweit es 
für die strafrechtliche Beurteilung von Bedeutung ist. Im Anschluss daran wird die 
bisherige Rechtsprechung zum Abrechnungsbetrug unter Heranziehung der kriti-
schen Literatur ausgewertet. Dabei steht das Merkmal des Vermögensschadens im 
Fokus. Im Rahmen der Täuschung wird sich zeigen, dass eine Lösung, die bereits an 
dieser Stelle (umfassende) Restriktionen vornehmen will, nicht durchgreifend über-
zeugen kann. Beim Vermögensschaden werden die Friktionen aufgezeigt, die durch 
die Auslegung in der Rechtsprechung entstehen. Zentraler Gegenstand dieses Kapi-
tels ist die bislang geäußerte Kritik an der Rechtsprechung. Eingangs ist dafür eine 
knappe Vermessung des strafrechtlichen Vermögensschutzes erforderlich, die insbe-
sondere die Grenzen der normativen Einflüsse betrifft. In der konkreten Kritik zum 
Abrechnungsbetrug wird zunächst die Frage einer Kompensation der Vergütungs-
zahlung und sodann ein möglicher Verstoß gegen das Verschleifungsverbot sowie 
eine unzulässige Rechtsgutsvertauschung behandelt. Am Ende des Kapitels steht eine 
Pattsituation, die das Einfallstor für die Erwägungen der folgenden Kapitel bildet. 
Schon unter den bislang ausgetauschten Argumenten ist die bisherige Auslegung des 
Abrechnungsbetrugs abzulehnen. Die Rechtsprechung erscheint jedoch derart ge-
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festigt, dass allein unter diesen Gesichtspunkten eine Abkehr kaum mehr realistisch 
erwartet werden kann. Aus diesem Grund wendet sich die Arbeit im weiteren Ver-
lauf zusätzlichen Aspekten zu, die in der Diskussion um den Abrechnungsbetrug eine 
stärkere Rolle spielen könnten.

Das zweite Kapitel behandelt die Nichterfassung von geldwerten staatlichen Sank-
tionsansprüchen durch den Betrugstatbestand. In einem ersten Schritt wird die ein-
schlägige Rechtsprechung nachvollzogen. Die entscheidenden Argumente der Recht-
sprechung werden dabei identifiziert. Auf dieser Grundlage wird der Maßstab der 
Rechtsprechung formuliert. Im nächsten Schritt wird die Rechtsprechung fallgrup-
penbezogen ausgeleuchtet. Dabei werden die Argumente der Rechtsprechung unter 
Berücksichtigung der Literatur insbesondere für die Geldstrafe kritisch gewürdigt. 
Über die Geltung für die Geldstrafe hinaus wird geprüft, ob die Rechtsprechung 
auch für die weiteren Fallgruppen, die von der herrschenden Auffassung aus dem 
geschützten Vermögen ausgeschlossen werden, überzeugt. Abschließend wird ein 
Maßstab erstellt, der die Anwendung der gefundenen Ergebnisse im dritten Kapitel 
ermöglicht.

Das dritte Kapitel führt die näher konturierte Sanktionsrechtsprechung mit dem 
vertragsärztlichen Abrechnungsbetrug zusammen. Dafür wird zunächst der vollstän-
dige Vergütungsausschluss durch das Bundessozialgericht im Sozialrecht dargestellt. 
Da in diesem Rahmen nicht nur ein originärer Vergütungsanspruch aus dem Sozial-
recht infrage kommt, sondern auch ein Ersatzanspruch aus Bereicherungsrecht von 
den Gerichten abgelehnt wird, stellt sich im Folgenden die Frage nach einem wirt-
schaftlichen Wert der ärztlichen Leistung. Dabei wird sich zeigen, dass ein wirtschaft-
licher Wert der ärztlichen Leistung auch jenseits seiner sozialrechtlichen Abrechen-
barkeit besteht. Als Kernstück des Kapitels wird die Zwecksetzung des vollständigen 
Vergütungsausschlusses und dessen strukturelle Vergleichbarkeit mit den geldwerten 
staatlichen Sanktionsansprüchen untersucht. Weil eine unmittelbare Anwendung der 
Sanktionsrechtsprechung beim Abrechnungsbetrug bei näherer Betrachtung nicht in 
Frage kommt, wird eine Erweiterung der Rechtsprechung geprüft. Die Auswirkun-
gen einer Erstreckung werden abschließend anhand typischer Fallgruppen dargestellt 
und auf Wertungswidersprüche überprüft. Zuletzt folgen Hinweise zu einer mögli-
chen Übertragung der Ergebnisse auf weitere Leistungserbringer.

Im Schlussteil werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst.



Kapitel 1:

Status Quo des Abrechnungsbetrugs

Die Spezifika des Abrechnungsbetrugs erschließen sich nur bei einer Kenntnis des 
sozialrechtlichen Fundaments. In einem ersten Schritt werden deshalb die Grundzü-
ge des vertragsärztlichen Abrechnungssystems vorgestellt („A.“). Darauf aufbauend 
kann die Auslegung des objektiven Betrugstatbestands durch die Rechtsprechung 
überblicksartig dargestellt werden („B.“). Im dritten Teil des Kapitels wird die Recht-
sprechung mit den bislang ausgetauschten Argumenten bewertet („C.“).

A.  Grundzüge des vertragsärztlichen Abrechnungssystems

Im Jahr 2023 waren rund 74.000.000 Menschen in den gesetzlichen Krankenkassen 
versichert.1 187.441 Vertragsärzte und Psychotherapeuten nahmen 2023 an der ver-
tragsärztlichen Versorgung teil.2 Die wirtschaftliche Bedeutung des Vertragsarztrechts 
ist enorm und spiegelt den hohen gesellschaftlichen Stellenwert der Gesundheits-
versorgung wider: Die Gesundheitsausgaben in Deutschland stiegen im Jahre 2022 
auf 497,7 Milliarden EUR und damit um 4,8 % im Vergleich zum Vorjahr.3 53,3 % 
der Ausgaben entfallen auf die gesetzliche Krankenversicherung.4 Zu einer enormen 
Ausgabensteigerung um 20 % führte die Corona-Pandemie im Zeitraum von Anfang 
2020 bis Ende 2022.5 Schon zuvor stiegen die Kosten der Gesundheitsversorgung 
durch eine zunehmende Individualisierung und Spezialisierung von Therapiemög-
lichkeiten sowie eine allgemein gesteigerte Lebenserwartung kontinuierlich.6 Auch 
für die kommenden Jahre ist zu erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzt.7

Für ein Verständnis des hochkomplexen vertragsärztlichen Abrechnungssystems 
sollen zunächst dessen Rechtsquellen vorgestellt werden („I.“). Zweitens werden die 
handelnden Akteure und deren Rechtsbeziehungen dargestellt („II.“). Abschließend 
folgt der regelhafte Ablauf einer vertragsärztlichen Leistungsabrechnung („III.“).

1  Dazu vdek-Basisdaten des Gesundheitswesens in Deutschland 2024, S. 12, online abrufbar un-
ter https://t1p.de/67tjn (zul. abgerufen am 8.2.2026).

2  Die Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sind online abrufbar unter https://t1p.
de/bb4s6 (zul. abgerufen am 8.2.2026).

3  Pressemitteilung Nr. 167 des Statistischen Bundesamts v. 25.4.2024.
4  Pressemitteilung Nr. 167 des Statistischen Bundesamts v. 25.4.2024.
5  Pressemitteilung Nr. 167 des Statistischen Bundesamts v. 25.4.2024.
6  Pressemitteilung Nr. 167 des Statistischen Bundesamts v. 6.4.2021.
7  Laufs/Kern/Rehborn/Kern § 2 Rn. 5 f. Eine Verringerung der Ausgaben nach der Corona-Pan-

demie steht zwar für 2023 in Aussicht (Pressemitteilung Nr.  167 des Statistischen Bundesamts v. 
25.4.2024), ein langfristiger Abwärtstrend ist jedoch nicht zu erwarten.
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I.  Rechtsquellen des Vertragsarztrechts

Das vertragsärztliche Abrechnungssystem speist sich aus einer Vielzahl von Rechts-
quellen. Die Regelungen des SGB V stehen an der Spitze der Normhierarchie.8 Sie ge-
ben einen Rahmen vor, der auf den nachfolgenden Ebenen stetig konkretisiert wird.

Auf Grundlage des § 82 I SGB V schließt die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
mit dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) als Kol-
lektivvertrag9 den Bundesmantelvertrag (BMV-Ä) ab, der zentrale Regelungen für 
das Abrechnungssystem enthält.10 Der Bundesmantelvertrag bildet den Rahmen 
für die Gesamtverträge, die auf Landesebene zwischen den Krankenkassen und der 
Kassenärztlichen Vereinigung geschlossen werden (vgl. § 82 I 2 SGB V).11 Durch die 
mehrstufige Struktur soll sichergestellt werden, dass die vertragsärztliche Versorgung 
bundesweit einheitliche Grundzüge aufweist, innerhalb derer die einzelnen Bestim-
mungen auf Landesebene nach den regionalen Bedürfnissen angepasst werden kön-
nen.12

Darüber hinaus ist der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) gemäß 
§ 87 I 1 SGB V Bestandteil des Bundesmantelvertrags.13 Der Einheitliche Bewertungs-
maßstab wird von dem Bewertungsausschuss beschlossen14, der sich aus jeweils drei 
Vertretern der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und des GKV-Spitzenverbandes 
zusammensetzt (§ 87 III SGB V). Er enthält ein umfangreiches und abschließendes 
Verzeichnis der Leistungen, die zum Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenver-
sicherung zählen.15 Den einzelnen Leistungen weist der Einheitliche Bewertungs-
maßstab Punktwerte zu, die bei der Honorarzuweisung in einen Geldbetrag umge-
setzt werden.16

II.  Akteure und Rechtsbeziehungen im vertragsärztlichen Abrechnungssystem

In der vertragsärztlichen Leistungserbringung treffen Versicherte, Vertragsärzte, Kas-
senärztliche Vereinigungen (KV) und Krankenkassen aufeinander. Die Struktur wird 
verbreitet als vertragsärztliches Vierecksverhältnis bezeichnet.17 Nicht zwischen allen 
Akteuren bestehen dabei unmittelbare Rechtsbeziehungen.

Die einzelnen gesetzlichen Krankenkassen sind als Körperschaften des öffentli-
chen Rechts organisiert (§ 4 I SGB V). Sie finanzieren sich nach dem Grundsatz des 

8  Quaas/Zuck/Clemens/Clemens § 22 Rn. 1.
9  HK-AKM/Nösser/Schröder 2800 Rn. 34.
10  Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 186 f.
11  Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 187; Schnapp/Wigge/Steinhilper § 16 Rn. 5.
12  HK-AKM/Nösser/Schröder 2800 Rn. 28.
13  Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 198; Janda, Medizinrecht, S. 196 f.; HK-AKM/Nös-

ser/Schröder 2800 Rn. 35.
14  BeckOGK-SGB V/Hess § 87 Rn. 16.
15  Krauskopf/Sproll SGB V § 87 Rn. 24; Ulsenheimer/Gaede/Ulsenheimer/Gaede Rn. 1485.
16  Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 878; Kraatz, Arztstrafrecht, § 11 Rn. 307; Kraus-

kopf/Sproll SGB V § 87 Rn. 24; Ulsenheimer/Gaede/Ulsenheimer/Gaede Rn. 1485.
17  Quaas/Zuck/Clemens/Clemens § 18 Rn. 3; Laufs/Kern/Rehborn/Clemens § 26 Rn. 18, 91; Janda, 

Medizinrecht, S. 153 f.; Kraatz, Arztstrafrecht, § 2 Rn. 16. 
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§ 220 SGB V durch Beiträge (vgl. § 3 SGB V). Seit 200918 werden die Beiträge der 
Versicherten nicht mehr von den einzelnen Krankenkassen verwaltet, sondern im 
Gesundheitsfonds gebündelt, der vom Bundesamt für Soziale Sicherung als Sonder-
vermögen verwaltet wird (§ 271 I 1 SGB V).19

Die gesetzlichen Krankenkassen trifft gemäß § 72 I SGB V der Auftrag, die ver-
tragsärztliche Versorgung der Versicherten zu sichern (Sicherstellungsauftrag), wo-
bei sie mit den Leistungserbringern zusammenwirken. In der hiesigen Untersuchung 
sind die Vertragsärzte die relevanten Leistungserbringer. Die Krankenkassen treten 
zur Erfüllung jedoch nicht unmittelbar mit den Vertragsärzten in eine Rechtsbezie-
hung ein. Als Bindeglied zwischen Krankenkassen und Vertragsärzten fungieren die 
Kassenärztlichen Vereinigungen. Sie werden auf Landesebene durch die Vertragsärz-
te gebildet (§ 77 I 2 SGB V).20 Die 17 einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen21 auf 
Landesebene sind Mitglieder in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.22 Sowohl 
bei den Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder als auch der Kassenärztlichen 
Bundesvereinigung handelt es sich um Körperschaften des öffentlichen Rechts.23 Die 
Kassenärztlichen Vereinigungen übernehmen und erfüllen den Sicherstellungsauf-
trag für die Krankenkassen. Dafür bedienen sich die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen der Vertragsärzte (vgl. §  75  I  SGB  V). Die Vertragsärzte werden durch einen 
Zulassungsakt gemäß § 95 III SGB V Zwangsmitglieder in der Kassenärztlichen Ver-
einigung.24 Die Mitgliedschaft in der Kassenärztlichen Vereinigung ermöglicht den 
Vertragsärzten die Behandlung der Versicherten und verpflichtet sie gleichzeitig da-
zu.25 Daneben agieren die Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber den Kranken-
kassen als Interessenvertreter der Vertragsärzte.26 Unmittelbare Rechtsbeziehungen 
zwischen den Vertragsärzten und den Krankenkassen bestehen grundsätzlich nicht.27

Daraus ergibt sich zunächst folgendes Bild: Die Gesetzlichen Krankenkassen ha-
ben den Auftrag, die vertragsärztliche Versorgung der Versicherten sicherzustellen. 
Diesen erfüllen sie jedoch nicht selbst. Stattdessen haben die Kassenärztlichen Ver-
einigungen diese Aufgabe gegenüber den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. 
Diese wiederum erfüllen den Auftrag über ihre Mitglieder, die zugelassenen Vertrags-
ärzte.

18  Eingeführt durch Art. 1 Nr. 182 des Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen 
Krankenversicherung v. 26.3.2007, BGBl 2007 I Nr. 11; zur Historie Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber 
Kap. 8 Rn. 18 f.

19  BeckOGK-SGB V/Beck § 271 Rn. 3; Becker/Kingreen/Pfohl SGB V § 271 Rn. 1, 7.
20  Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 38; HK-AKM/Nösser/Schröder 2800 Rn. 9.
21  Mit Ausnahme von Nordrhein-Westphalen, in dem zwei Kassenärztliche Vereinigungen existie-

ren, gibt es in jedem Bundesland eine Kassenärztliche Vereinigung.
22  HK-AKM/Nösser/Schröder 2800 Rn. 9; Krauskopf/Sproll SGB V § 77 Rn. 12.
23  Detailliert Schnapp/Wigge/Schiller § 5 Rn. 10 ff., 121; darüber hinaus HK-AKM/Nösser/Schrö-

der 2800 Rn. 9; BeckOGK-SGB V/Rademacker § 77 Rn. 28.
24  Laufs/Kern/Rehborn/Clemens/Wiegand § 31 Rn. 1; Schnapp/Wigge/Schiller § 5 Rn. 62.
25  Janda, Medizinrecht, S. 181; Kraatz, Arztstrafrecht, § 2 Rn. 18; Laufs/Kern/Rehborn/Steinhilper 

§ 29 Rn. 3, 16.
26  Janda, Medizinrecht, S. 156; HK-AKM/Nösser/Schröder 2800 Rn. 20.
27  Kraatz, Arztstrafrecht, § 2 Rn. 20. Im Ausnahmefall ist auch eine Abrechnung direkt gegenüber 

der Krankenkasse möglich, etwa bei der besonderen Versorgung nach § 140a SGB V, dazu knapp 
Waßmer, Medizinstrafrecht, § 16 Rn. 13 sowie ausf. Ratzel/Ziegler/Bäune Kap. 9 passim.
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Der vierte und verbleibende Akteur im vertragsärztlichen Vierecksverhältnis ist 
der Versicherte. Dieser schließt einen Versicherungsvertrag (vgl. § 5 SGB V) mit der 
gesetzlichen Krankenkasse. Aus diesem Vertrag ist er einerseits gegenüber der Kran-
kenkasse beitragspflichtig (§ 223 SGB V), auf der anderen Seite hat der Versicherte 
im Krankheitsfall einen Sachleistungsanspruch gegen die Krankenkasse (§  27  I  1, 
§ 2 II 1 SGB V).28 Die Leistungen, die vom Versicherten in Anspruch genommen wer-
den können, sind in den §§ 27 ff. SGB V konkretisiert. Für die Behandlung schließt 
der Patient mit dem Vertragsarzt einen Behandlungsvertrag gemäß §  630a  BGB.29 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Versicherten und der Kassenärztlichen Vereini-
gung bestehen nicht.

III.  Regelhafter Ablauf der Abrechnung

Eine regelhafte Leistungsabrechnung vollzieht sich im vertragsärztlichen Vierecks-
verhältnis nach dem folgenden Ablauf:

Ausgangspunkt für die Darstellung der Abrechnung sind die Krankenkassen. Die 
Krankenkassen zahlen der jeweiligen Kassenärztlichen Vereinigung eine Gesamt-
vergütung als Gegenleistung für die Übernahme des Sicherstellungsauftrags.30 Die 
Gesamtvergütung umfasst sämtliche Sachleistungen in der vertragsärztlichen Ver-
sorgung.31 Die Krankenkassen leisten die Gesamtvergütung gemäß § 85 I 1, 2 SGB V 
mit befreiender Wirkung.32 Sie sind deshalb grundsätzlich keinen Nachforderun-
gen durch die Kassenärztlichen Vereinigungen ausgesetzt.33 Die Höhe der Gesamt-
vergütung wird gemäß § 85  II 1 SGB V in Verbindung mit § 87a  I–VI SGB V auf 
Landesebene in den Gesamtverträgen vereinbart. Zur Ermittlung der Höhe wird der 
Behandlungsbedarf für das Folgejahr in Form eines Punktzahlvolumens bestimmt. 
Mit dem gemäß § 87a II 1 SGB V vereinbarten Punktwert ergibt sich aus dem Punkt-
zahlvolumen die zu zahlende Gesamtvergütung in Euro. Den Kassenärztlichen Ver-
einigungen kommt die Aufgabe zu, die Gesamtvergütung an ihre Mitglieder auf der 
Grundlage des § 87b SGB V zu verteilen.

28  Kraatz, Arztstrafrecht, §  2 Rn.  17; Spickhoff/Nebendahl SGB  V §  2 Rn.  12; Schnapp/Wigge/
Steinhilper § 16 Rn. 1.

29  Es ist dabei umstritten, ob der Vertrag privatrechtlicher Natur ist oder die privatrechtlichen Re-
gelungen durch die Besonderheiten des Sozialrechts überlagert werden und sich die Rechtsbeziehung 
deshalb als öffentlich-rechtliche Beziehung darstellt. Weitgehend wird seit Einführung des Patienten-
rechtegesetzes (BGBl. I 2013 Nr. 9, S. 277) angenommen, dass der Gesetzgeber die privatrechtliche 
Einordnung bestätigt hat, in diesem Sinne Laufs/Kern/Rehborn/Clemens/Wiegand § 31 Rn. 10; Jan-
da, Medizinrecht, S. 201 f.; Laufs/Kern/Rehborn/Kern/Rehborn § 42 Rn. 5; Spickhoff/Spickhoff BGB 
§ 630a Rn. 21; MüKo-BGB/Wagner § 630a Rn. 20; weiterhin für ein öffentlich-rechtliches Rechtsver-
hältnis noch BSG, GesR 2016, 24.

30  BeckOGK-SGB V/Hess §  85 Rn.  4; Schnapp/Wigge/Hess §  15 Rn.  3; Janda, Medizinrecht, 
S. 198 f.; vgl. Ratzel/Ziegler/Hartmannsgruber Kap. 8 Rn. 846.

31  Quaas/Zuck/Clemens/Clemens § 22 Rn. 26 f.; Krauskopf/Krauskopf SGB V § 85 Rn. 11.
32  BeckOGK-SGB V/Hess § 85 Rn. 12; Schnapp/Wigge/Hess § 15 Rn. 4; Schnapp/Wigge/Steinhil-

per § 16 Rn. 5; Hänlein/Schuler/Vogl/Engelhart-Au SGB V § 85 Rn. 4.
33  Quaas/Zuck/Clemens/Clemens § 22 Rn. 26; Kraatz, Arztstrafrecht, § 11 Rn. 308; Hänlein/Schu-

ler/Vogl/Engelhart-Au SGB V § 85 Rn. 4.
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